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Zürcherische Seidenwebschule.
(Mitteilung.)

Die diesjährigen Schülerarbeiten, sowie die Sammlun-
gen und Websäle können Freitag und Samstag, den
14. unci 15. Juli, je von 8—12 und 2—5 U h h von
jedermann besichtigt werden.

Folgende Neuheiten werden ausgestellt sein:

Von Brügger.&Co. inHorgen: a) Eine Webschützen-
Abricht- und Schleifmaschine, Mod. Brügger jun.

b) Eine Windmaschine, neueste Konstruktion, Mod.
Brügger & Co.

Von dèr M a s c la i n e n f ä b ri k O'er Ii k on': Ein elek-
trischer Zahnrad-Webstuhlantrieb mit Knickhebel-Schlupf-
kupplung, Patent M. F. O. — Hildebrandt.

Von der Maschinenfabrik Sehweite r A.-G., in
H o r g e n : Die neueste Kreuz-Schuß-Spuhlmaschine für
Seide, Typ B. U. A.

Von Gebr. S täu b 1 i & Co., in Morgen :

a) Ratière, Modell — ST dn WZJ — mit selbsttätigem
Schußsueh-Apparat, neuer Schäftezuganordnung und
zwangsläufigem Zylinderantrieb von der unteren Stuhl-
welle aus. (Patent angemeldet.)

b) Ein^ Viscose-Haspel.
c) Ein Bandhaspel.
d) Ein Windhaspel.
e) Eine komplette Universal-Webschützen-Egalisier-

maschine mit allem Zubehör.

f) Ein Websehützen-Abricht-Apparat für Handbetrieb.

g) Ein Patent-Scheidflügelhalter.

Der neue Kurs beginnt am 4. September und
dauert IO1/2 Monate. Der Lehrplan umfaßt den Unterricht
über Rohmaterialien, Schaft- und Jacquardgewebe und in
der praktischen Weberei. Für die Aufnahme sind das voll-
endete 17. Altersjahr, genügende Schulbildung und gute

* Vorkenntnisse in der Seidenweberei erforderlich.
Die Anmeldungen sind unter Beilegung der letzten

Schulzeugnisse bis 15. August an die Direktion der
Webschule in Zürich-Wipkingen zu richten. Gleichzeitig
sind auch allfällige Freiplatz- und Stipendiengesuche ein-
zureichen.

Die Aufnahmsprüfung findet am-21. August
statt.

Zürich, den 20. Juni 1922.

Die Aufsichtskommission.

Bauliche Einzelheiten von Textilfabriken.
Von C 0 n r. J. Centmaier, Consultier. Ingenieur.

Wie in dem Artikel „Der Bau von Textilfabriken"
(Heft Nr. 6 des 29. Jahrganges der „M. ü. TZ) ausgeführt
worden ist, ist für die erste Wahl der Grundlagen einer
Textilbaute, sowie deren baulichen und technischen Ein-
zelheiten, der Zivilingenieur die gegebene Instanz. Erst in
zweiter Linie, nach Festlegung des allgemeinen Entwurfs
und der hauptsächlichsten Grundlagen für den ' Innenaus-
bau, kann der Architekt an die Gestaltung der äußeren
und inneren Raum teile, an die Ausarbeitung der baulichen
Einzelheiten herantreten. Wegleitend für den Architekten
sowohl wie für den Zivilingenieur sind die im erwähnten
Artikel angeführten Punkte, soweit sie die Tätigkeit der-
selben beeinflussen. Auf keinen Fall aber darf der Archi-
tekt durch seine Maßnahmen eine Preisgabe einzelner dieser
Punkte herbeiführen wollen. Denn in erster Linie ist doch
maßgebend für die architektonische Gestaltung eines In-
dustriebaues, daß die technische und wirtschaftliche Zweck-
mäßigkeit erreicht wird; rein ästhetische Motive kommen
erst in zweiter Linie in Betracht. Immerhin ist dies so
zu verstehen, daß der äußere Bau einer Fabrik den Cha-
rakter eines Zweckbaues wahren soll, immerhin auch ge-
wisse Schönheitsmotive angestrebt werden müssen, mög-
liehst unter Anpassung

'
an bodenständige Formen, da

schließlich die Fassade eines Industriebaues auch den
Zweck einer werbenden Kapitalanlage erfüllen soll. Sie
darf sich für den Beschauer nicht nur als eine Ab-
schließungswand der inneren Einrichtungen darstellen, son-
dem soll einen möglichst günstigen Eindruck auf denselben
machen. Dies gilt insbesondere für Bauten, die in der Nähe
von Bahnen oder sonst von frequentierten Verkehrswegen
liegen. Dem Architekten ist also ein gewisser, nicht zu
knapper Spielraum für die Betätigung seiner künstlerischen
Gestaltungskraft zu gewähren.

Auch die Gestaltung der Innenräume steht unter dem

gleichen Gesichtspunkt der Forderung eines representablen
Aeußeren. Besucher: Klienten, Käufer usw. müssen bei
einem Durchschreiten der Arbeitsräume einen nachhaltigen,
günstigen Eindruck gewinnen, wozu eine entsprechend ge-
staltete, selbstverständlich fabrikmäßig gehaltene Innen-
architektur viel beitragen kann. Der Innenarchitekt, _

der
sich mit der Frage der Gestaltung der Räume einer Tex-
tilfabrik beschäftigt, wird höchstes Augenmerk auf die

richtige Beleuchtung legen müssen, dann auf die Sonder-
fragen, die bei der Installation der Heizungs-, Lüftungs-
und Luftbefeuchtungsanlagen aktuell werden. Hiezu ist
ihm durch die Bekanntgabe aller Leitungen für Dampf,
Wasser, Luft, Elektrizität für Kraft, Heizung, Licht, Signale
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